
  Stand: 06/2026 
 

 

 

Checkliste zur Beantragung eines Reisepasses oder Personalausweises 

Hinweis: Diese Checkliste ersetzt nicht unsere ausführlichen Hinweise zur Beantragung auf unserer 
Webseite. Sie soll Ihnen nur als Hilfestellung dienen. 

 

Checkliste 

☐ vollständig ausgefülltes Antragsformular  

☐ Geburtsurkunde*  

☐ 1 biometrisches Passfoto 35x45 mm nicht älter als 3 Monate  

☐ jetziges Ausweisdokument, bei Verlust oder Diebstahl Verlustanzeige von der Polizei 

☐ Belgischer Wohnsitznachweis der Commune (nicht älter als drei Monate) 

☐ ggf. Abmeldebestätigung aus Deutschland (wenn im Ausweis/Pass noch ein deutscher 
Wohnsitz steht, oder Sie seit der letzten Passausstellung wieder in Deutschland gemeldet 
waren) ** 

☐ ggf. Heiratsurkunde*  

☐ ggf. Scheidungsurteil und deutsche Anerkennung  

☐ ggf. Bestätigung über die Namensführung z.B. bei Geburt im Ausland oder bei Änderung nach 
Eheschließung  

☐ ggf. für Doktortitel: Promotionsurkunde(n) mit Geburtsdatum und Ort 

☐ ggf. Urkunde über den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit oder ein von einem 
anderen Staat ausgestelltes Reise- oder Ausweisdokument  

☐ ggf. Beibehaltungsgenehmigung einer deutschen Staatsangehörigkeitsbehörde 

☐ ggf. Einbürgerungsurkunde oder Urkunde über den Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit 

* belgische elektronische Urkunden sind von uns nur 3 Monate verifizierbar! Bitte beachten Sie dies 

für die Antragstellung. Deutsche Urkunden behalten Ihre Gültigkeit. 

** zum Termin wird bei fehlender Vorlage der Abmeldebestätigung automatisch eine 

Unzuständigkeitsgebühr berechnet 

 

Antragstellende unter 16 Jahren benötigen zusätzlich: 

☐ persönliche Vorsprache des/der Minderjährigen  

☐ aktuelle Ausweisdokumente aller Sorgeberechtigten  

☐ ggf. beglaubigte Zustimmungserklärung  

☐ ggf. Heiratsurkunde der Eltern mit Nachweis über die Namensführung in der Ehe 

☐ ggf. Vaterschaftsanerkennung 

☐ ggf. Staatsangehörigkeitsausweise oder Einbürgerungsurkunden der Eltern  

☐ ggf. belgische Sorgerechtsentscheidung bzw. Sterbeurkunde des verstorbenen Elternteils  

 
 

In Einzelfällen genügen die oben aufgeführten Dokumente nicht aus und weitere Unterlagen müssen 
nachgereicht werden.  

Dies kann meist per E-Mail oder bei der Abholung erfolgen. 


